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[1641 Juli]
MEMORIALE DESSEN, WAS DER LANDVOGT VON SARGANS, [CHRISTIAN

SCHOEN] , DEN DORT REG. VII ORTEN AN DER JAHRRECHNUNG
IN BADEN VORTRUG

EA V 2, 1651 , Art . 32

"Erstlichen Quarten , Quinten und Murg halber , da den Siben Orten die hoche

Frevel und Buosen . Beiden Orten Schwitz und Glarus aber wegen Jhrer Vogty

Gastell die Nideren Gricht zuostand . "



In dieser Sache behelfe man sich als Landvogt mit folgenden Ab¬

schieden :

[1 . ] Abschied der Konferenz [ der im Sarganserland reg . ] VII Orte

vom 13 . Januar 16 [ 0 ] 4 in Rapperswil : s . EA V 1, 1436 , Art . 122,

Funkte 4, 7 [alle zwei Jahre Eidesleistung der Untertanen gegenüber dem

Landvogt ; Ehebrüche gehören in die Strafkompetenz des Landvogts]

[2 . ] Abschied der Konferenz der [ im Sarganserland reg . ] VII Orte

[vom 25 . August ] 1615 in Rapperswil : s . ebenda 1439 , Art . 140,

Punkt 4 [Ehebrüche gehören in die Strafkompetenz des Landvogts]

[3 . ] Abschied der Jahrrechnung von 1638 in Baden : s . EA V 2, 1659,

Art . 93 , Punkt 2, 2 . Teil [Bestrafung von Ehebrüchen]

"N[ota ] Diseren Abscheiden Sind alle Landtvögt , So woll von Schwytz und Gla¬

rus als anderen Orten Fachgefahren . Jetzund aber bey dreyen Jahren har von

Vögten us dem Gastei [ Ulrich Legier resp . Hans Jakob Irrmlig ] Jngriff besche-

chen , Ehebrüch und andere hoche Frevel theils Zuo 100 gl gestrafft und der

underthonen , Sich des Landtvogts von Sargans [Johann Heinrich Büeler resp.

Bartholomäus von Deschwanden ] Straaff Zuo underwerffen , abgewert worden . "

Diese Kopie war für [ Stadt und Amt ] Zug bestimmt [ und hätte ei¬

gentlich in die dortige Kanzlei gehört . Vermutlich aber wurde sie

vom damaligen Tagsatzungsgesandten von Stadt und Amt Zug , Beat

II . Zurlauben , mit nach Hause genommen . ]

- AH 8 , 217 - 218 r - Blatt 217 V leerKopie
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